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Anhang.

Die Wiederholungs- und Erginzungsschulen
und die Recrutenvorkurse.

In der Einleitung zu den Priifungsergebnissen des
Vorjahres war die Ansicht ausgesprochen worden, dass es
sich vielleicht lohnen mdchte, einmal jenen bekannten,
nach und nach in den meisten Kantonen zur Einfiihrung
gelangten Recratenvorkursen eine eigene Aufmerksamkeit
zu schenken. Die freundliche Ermunterung, welche dieser
Anregung zu Theil wurde, bestimmte das statistische
Bureau, sich mit dem Vorstande der Recrutenpriifungen
iiber besondere Erhebungen auf diesem Gebiete zu ver-
stindigen. Hiebei wurde aber alsbald fiir gut befunden,
jene Erhebungen nicht knapp auf die Recrutenvorkurse,
oder das was man in den verschiedenen Kantonen als
solches bezeichnet, zu beschrinken, sondern auf alle nicht
wesentlich iiber der Stufe des Primarunterrichtes stehenden
Wiederholungs- und Ergénzungsschulen auszudehnen. Je
mehr Aufmerksamkeit und Pflege den letztern in einem
Kantone, auch ohne besondere Riicksicht auf die Recruten-
prifungen, zu Theil wird, als um so geringer wird man
das Bediirfniss zur Einfiihrung besonderer Recrutenvorkurse
betrachten diirfen — die ausschliessliche Kenntniss der
Recrutenvorkurse, ihres Umfanges und ihrer Leistungen,
hitte somit zu umfassenden Vergleichungen und Beurthei-
lungen nicht geniigen konnen.

Fiir dieses erweiterte Gebiet wurden sodann die fol-
genden Erhebungen in Aussicht genommen.

Der Oberexperte der Priifungen erkldrte sich bereit,
durch die betreffenden Priifungsleiter fiir jeden Kanton
einen allgemeinen Bericht iiber Bestand, Umfang und Lei-
stungen aller jener Ergénzungs- und Wiederholungsschulen,
einschliesslich der Recrutenvorkurse, einreichen zu lassen.
Dieser Sammlung allgemeiner Berichte wurde durch die
Aufstellung von fiinf besondern Fragen zum voraus eine
vergleichbare Form zu geben gesucht; daneben blieb es
den verschiedenen Priifungsleitern iiberlassen, diese Be-
richte auf Grund der von ihnen gemachten Erhebungen
selbst abzufassen, oder aber sich dieselben je von einem
Fachmanne des betreffenden Kantons einreichen zu lassen.

Die vollstindige Wiedergabe dieser allgemeinen Be-
richte bildet den einen Theil der folgenden Darstellungen.

Im Weitern war von der Versammlung der Priifungs-
experten die Aufgabe iibernommen worden, fiir jeden ein-
zelnen Prifling feststellen und in die Priifungslisten ein-
tragen zu lassen, ob und welche Ergénzungs- oder Wieder-
holungsschulen, einschliesslich die Recrutenvorkurse, der-
selbe besucht habe. Aufgabe des statistischen Bureau sollte
es dann sein, bei der Zusammenstellung der Priifungs-
ergebnisse zu versuchen, wie weit auch diese besondern
Erhebungen sich zu einer vergleichbaren Bearbeitung eignen
wiirden.

Die eingehende Betrachtung der auf diesem Wege ge-
wonnenen Aufschliisse hat nun zur Erkenntniss gefiihrt,
dass die Darstellung dieser Angaben aus jedem Kanton
besser fiir sich gesondert gegeben werde und dass hiefiir
nicht die Form einer einheitlichen, simmtliche Kantone
mit einander vergleichenden Tabelle zu wihlen sei. Es
beruht dieses auf zwei Griinden. Bediirfniss und Bedeutung
der Wiederholungs- und Erginzungsschulen und der Re-
crutenvorkurse sind offenbar von Kanton zu Kanton ver-
schiedene, je nach dem Umfange des ihnen vorgehenden
Alltags-Primarunterrichtes. Eine unmittelbare Vergleichung
der Ergebnisse jener erstern Schulen zwischen den ver-
schiedenen Kantonen entbehrt daher einer ausreichenden,
innern Berechtigung; sie wiirde mehr Selbsttiuschung und
Irrefilhrung als Belehrung zur Folge haben.

Sodann stellte sich einer einheitlichen Gesammtdar-
stellung das folgende Hinderniss entgegen. Infolge eines
Missverstindnisses sind die Angaben iiber den Besuch der
Wiederholungs- und Fortbildungsschulen und der Recruten-
vorkurse nicht in simmtlichen Kantonen ganz gleichmissig
erhoben und aufgezeichnet worden; so ist namentlich in
einigen Kantonen der Besuch jener Wiederholungs- und
Ergiéinzungsschulen, welche unmittelbar an die Alltags-
Primarschule anschliessen, ganz unberiicksichtigt geblieben.
Es hat das nicht immer die Folge, die sonstigen Auf-
zeichnungen fiir den betreffenden Kanton unbrauchbar zu
machen, nur wird durch solche Liicken offenbar wiederum
die Vergleichbarkeit von Kanton zu Kanton geschwiicht.

Schliesslich sei noch die allgemeine Bemerkung vor-
ausgeschickt, dass das statistische Bureau seine Zusammen-
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stellungen iiber die Besucher von Wiederholungs- und
Erginzungsschulen und von Recrutenvorkursen durchwegs
auf solche Recruten beschrinkt hat, welche keine ,hohere®
Schule besucht haben.

Dem allgemeinen Berichte iiber Bestand und Umfang
von Ergéinzungs- und Wiederholungsschulen und von Re-
crutenvorkursen waren die folgenden fiinf Fragen zu Grunde
gelegt worden; die hienach abgedruckten kantonalen Be-
richte sind demnach als Antworten auf diese fiinf Fragen
zu betrachten.

1. Frage.

Bestehen Ergénzungs- oder Wiederho-
lungsschulen fiir solche Knaben, welche aus
der gewohnlichen Alltags-Primarschule ent-
lassen sind?

2. Frage.
Fiir welche Jahrginge der Knaben ist der

Besuch solcher Schulen verbindlich, fiir wel-
che Jahrginge freiwillig?

3. Frage.
Welches ist die Schulzeit in Schultagen

und wie sind letztere auf das Jahr vertheilt? siehts schlimm aus; die wochentliche Stundenzahl ist zu

Wie viele Unterrichtsstunden zdhlt je ein
Schultag?

4. Frage.

In welchen Fiachern wird unterrichtet?

5. Frage.

Welches ist die personliche Ansicht des
Berichterstatters iber den Erfolg und den
Nutzen dieser Schulen? Welches sind die
hauptsdchlichsten Uebelstinde und Schwierig-
keiten? Welche bedeutenden Verbesserungen
scheinen erwiinscht und leicht durchfiihrbar?

Kanton Ziirich.
a) Allgemeiner Bericht.

1. Ja, es bestehen solche Schulen.

2. Die tdgliche Schulzeit anf der Stufe der Primar-
schule hort mit zuriickgelegtem 12. Altersjahre auf. Kinder,
welche keine hohere Schule besuchen, sind verpflichtet,
wihrend 3 weiterer Jahre die Ergénzungs- und die Sing-
schule zu besuchen. (Daneben bestehen nach dem reg.-
rithl. Rechenschaftsberichte fiir 1889 im ganzen Kanton
noch 120—130 freiwillige ,Fortbildungsschulen“, die in
jenem Jahre anfangs der Kurse von 3570 Knaben besucht
wurden. — E. st. B.)

| freien Zeit angehalten wird,

3. Die Ergiinzungsschiiler besuchen die Schule wichent-
lich je zwei halbe Tage (zwei Vormittage), im Ganzen
acht Stunden. Diese Verpflichtung erstreckt sich auf alle
Schulwochen des Jahres. Die Erginzungsschiiler haben
tiberdies wochentlich eine gemeinsame Singstunde zu be-
suchen. (Von den freiwilligen Fortbildungsschulen wurden
44 als Jahresschulen und 79 als blosse Winterschulen be-
zeichnet. Die wochentliche Stundenzahl wird bei 60 Schulen
auf 4, bei 37 Schulen auf 5 oder 6 Stunden angegeben
u.8. w.; nur 4 Schulen hatten weniger als 4 wdchentliche
Stunden. — E. st. B.)

4. Der Unterricht umfasst 1 Stunde Religion, 2 Stun-
den Sprache, 2 Stunden Rechnen und 3 Stunden Realien.
(Geschichte, Geographie, Naturkunde). (In den freiwilligen
Fortbildungsschulen ,wird die Zahl der Ficher, in welchen
unterrichtet wird, an den kleinen Schulen mehr und mehr
beschrinkt. — E. st. B.)

5. Diese Schuleinrichtung geniigt in keinem Falle zur
Erzielung wesentlicher Resultate. Da, wo giinstige hius-
liche Verhéltnisse bestehen und wo der Schiiler in seiner
billigen Forderungen der
Schule prompt nachzukommen, da kann noch Schones

| erreicht werden; wo diese giinstigen Momente fehlen, da

| gering.

Die Erginzungsschule besuchen bei uns in der Regel

| nur die drmeren Knaben (ganz arme) und die schwichst

f begabten; die erstern driickt die Gconomische Noth, die

letztern die geistige Armut. Die jeweiligen Anforderungen
an diese Schiiler diirfen keine grossen sein. Ein befrie-
digendes Resultat konnte nur dann erzielt werden, wenn
fiir diese Schulstufe die tigliche Schulzeit eingefiihrt wiirde.
Dadurch wiirde das Geistesleben der Kinder bestimmend
beeinflusst und konnte zu giinstiger Entwicklung gelangen.
— Diese Forderung erheischt aber bedeutende &conomi-
sche Opfer.

Betreffend Fortbildungsschulen, welche iiberall
im Kanton nur freiwillig sind, gibt der beiliegende
kantonale Bericht Auskunft. Thr Hauptfehler, der sich bei
den Recrutenpriifungen empfindlich zeigt, ist — dass sie
viel zu wenig besucht werden, oder, dass sie nicht
obligatorisch sind.

b. Statistische Ergebnisse.

In den Priifungslisten des Kantons Ziirich wurde nur
der Besuch der freiwilligen Fortbildungsschule, nicht aber
auch derjenige der (obligatorischen) Erginzungsschule an-
gegeben. Es lassen sich demnach hier nur iiber die
Besucher jener erstern Schulen die folgenden Angaben
machen.
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Recruten ohne hohern Schulbesuch
Kanton | davon haben eine Fort- |
Bezirk im ganzen i bildungsschule besucht {
Anzahl | 0fo
Kanton Zirich . . . . . 1581 | 262 17
Bezirk Affoltern. . . . . 82 21 26
» Andelfingen . . . . 110 40 36
» Bilach . . . . . 149 22 15
5, Dielsdorf . . . . 107 4 4
, Hmmwil . . . . . 195 23 12
, Horgem . . . . . 136 8 6
» Meilen . . . . . 108 11 11
, Pfaffkon. . . . . 125 10 8
g TEter .« « W . . 95 13 14
»  Winterthur . . . . 191 79 41
. Ziriech . . . . . 288 31 11

Recruten ohne hohern Schulbesuch

Nichtbesucher
von Fortbildungsschulen

Besucher
von Fortbildungsschulen

im davon mit der Note 4 oder 5 im davon mit der Note 4 oder 5
ganzen in mehr als 1 Fache ganzen in mehr als 1 Fache
262 22 = 80 1319 187 = 14 9%

Kanton Bern.

a. Allgemeiner Bericht.

Im Kanton Bern wurde neben dem den ganzen Kan-
ton umfassenden Bericht noch ein besonderer fiir den Jura
eingereicht. Wir lassen hier die beiden einander folgen.

1. Es bestehen im Kanton Bern Wiederholungsschulen
fir aus der Alltagsschule ausgetretene Knaben, bekannt
unter den Namen: ,Recrutenschule“, ,Fortbildungsschule®,
»Recruten-Vorkurs“, ,Nachtschule“. Dieselben sind ge-
setzlich nicht organisirt; sie werden jeweilen auf Initiative
der kant. Erziehungs- und Militdr-Direction, der Kreis-
commando, der Gemeindebehorden und der Lehrerschaft
veranstaltet.

2. Der Besuch ist fiir alle Jahrginge freiwillig; es
kann von Gesetzes wegen durchaus kein Zwang ausgeiibt
werden; hochstens ist es ein moralischer Druck, der von
Behérden und Lehrerschaft angewendet wird, um die jungen

Leute zum Besuch zu bewegen.

3. Die Schulzeit, die Vertheilung auf das Jahr und
die Anzahl der Stunden per Tag #ndern fast von Schule
zu Schule. Alles ist vollstindig den Verhiltnissen des
einzelnen Bezirks angepasst. Gewohnlich wird der Unter-
richt am Abend ertheilt. Ein Kurs umfasst im Durch-
schnitt 40 Stunden, vertheilt auf 20 Tage in 10 Wochen

8. 9. 92.
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vor den Recrutenaushebungen, meistens im Winter vorher.
Die Kurse werden meist nur vof’ Leuten besucht, die im
stellungspflichtigen Alter stehen ; jiingere Jahrgénge glauben
sich fernhalten zu miissen.

4. Es wird unterrichtet in den Prifungsfichern der
Recrutenaushebung: also in Lesen, Aufsatz, mindlich und
schriftlich Rechnen und Vaterlandskunde.

5. Diese Kurse fiir angehende Recruten sind ein Noth-
behelf. Sie verdanken ihre Existenz oft weniger dem Fort-
bildungstrieb, als vielmehr dem wohlbegreiflichen Ehrgeiz
und verdankenswerthem Eifer der Behorden und der Lehrer-
schaft, fiir den Kanton und fiir den betreffenden Schulort in
der Recrutenpriifung ein besseres Resultat zu erzielen, um
nicht an den Pranger gestellt zu werden. Es liegt darum die
Gefahr nahe, dass die ganze Vorbereitung ein Zustutzen
fir die Recrutenpriffung wird. Kommt es doch vor, dass
an der Prifung Recruten einen auswendig gelernten, oft-
mals geschriebenen Brief, weit vom Thema entfernt, von
Stappel lassen. Am auffilligsten tritt aber diese ,,Schnell-
bleiche“ in den Resultaten der Vaterlandskunde hervor.
Da sind Worter in den Kopfen, eine ganze Menge, aber
wenige Begriffe. Der Erfolg im Lesen und Aufsatz ist jeden-
falls der geringste, weil da nur anhaltende Uebung hilft.
Am meisten ist jedenfalls im Rechnen und zwar im schrift-
lichen zu erreichen. Immerhin glaube ich nicht weit vom Ziel
zu treffen, wenn ich annehme, ein fleissiger Kursbesucher
steige durchschnittlich um eine Note hoher. Wer z. B. vorher
in der Vaterlandskunde bei Note 3 stand, wird wahrschein-
lich Note 2 erringen.

Von den hauptsiichlichsten Schwierigkeiten ist vor allem
aus die Freiwilligkeit zu bezeichnen. Es ist in Gegenden
mit flottanter Bevilkerung den Behorden und namentlich
der Lehrerschaft dusserst schwer, weniger bekannte oder
ginzlich fremde Leute zu den Vorkursen beizubringen. In
Bezirken mit stabilerer Bevolkerung ist der moralische
Druck der Lehrerschaft ein viel wirksamerer. Es weisen
darum auch die Aemter des Oberlandes, des Mittellandes und
des Emmenthales die meisten Kurse auf (siehe Verwaltungs-
Bericht der Erziehungs-Direction des Kantons Bern fiir
das Schuljabr 1890/91), Konolfingen 33 Kurse mit 358
Anfangsschiilern, Interlaken 27 Kurse mit 306 Schiilern,
Thun 26 Kurse mit 330 Schiilern, Bern-Land 23 Kurse
mit 373 Schiilern, Seftigen 21 Kurse mit 251 Schiilern.
Gegen den neuen Kantonstheil nimmt die Zahl der Kurse
und der Schiiler ab. Biel 1 Kurs 32 Schiiler, Neuenstadt
1 Kurs 34 Schiiler, Delsberg 9 Kurse 45 Schiiler, Laufen
6 Kurse 36 Schiiler.

Ein fernerer Uebelstand besteht darin, dass mit dem
Eintritt in einen Vorkurs der Schiiler keine Verpflichtung
iibernehmen muss, im Kurse auszuharren. Es ist versucht
worden, dem Austreten durch Verzicht auf eine einbezahlte
Geldsumme entgegenzutreten; aber der Erfolg war nicht
der gewiinschte. Viele blieben schon nach den ersten Stun-

4
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den weg, und dies sind gerade die schwéchsten. Im Jahr
1890/91 harrten in Neu®Bnstadt von 34 nur 5 aus, in Biel
von 32 nur 20, in Courtelary von 172 nur 71, in Bern-
Stadt von 131 nur 50. Nur 3 Aemter weisen eine kleine
Zunahme -im Verlauf der Kurse auf: Obersimmenthal, Aar-
wangen und Laufen.

Im Jahr haben Vorkurse besucht, davon ausgeharrt

1888/89 3609 2807 = 7890
1889/90 3186 2391 = 75%
1890/91 4888 3856 = T799%o

Nach einem starken Zuriickgehen im Jahr 1889/90
in Schiilerzahl wie Procent der Ausharrenden, ist im letzten
Jahr ein erfreulicher Fortschritt zu verzeichnen. Wer weiss
aber, ob es so anhilt?

Hier ist auf die Schwierigkeit der richtigen Klassen-
Eintheilung aufmerksam zu machen. Infolge der geringen
Anzahl der Schiiler eines Kurses ist nur eine Klasse mog-
lich. Die Vorkenntnisse sind sehr ungleich; der Unter-
richt ist fiir Vorgeriicktere zu einfach, fiir die Schwachen_
zu hoch. Aus diesen Griinden bleiben viele weg.

Bei diesen Zustinden der Wiederholungsschulen im
Kanton Bern hilt es schwer, Verbesserungen anzubringen;
dieses System ist kaum verbesserungsfihig. Es muss da-
rum das Ziel aller Gutgesinnten und Freunde des Volkes
sein, mit aller Macht der obligatorischen Fortbildungsschule
zu rufen. Mir scheint, sie sei bald eine reife Frucht,
wenn dem Volke in gelinder Form vorgelegt. Sollte sie
aber noch in der Ferne liegen, so ist es jedenfalls rathsam,
alle Jahre bei den Recrutenpriifungen Erhebungen iiber
Vorkurse zu machen, damit die Recruten wenigstens wissen,
dass darnach gefragt wird. Es wird sich bei nachfolgenden
Jahrgiingen eher mehr erreichen lassen. Nur ist es wiin-
schenswerth, dass die Lehrerschaft iiberall einen Ausweis
iiber besuchten Kurs, namentlich iiber die Dauer desselben,
ausstellen wiirde, damit der Secretér der Recrutenpriifungen
nicht auf Treu und Glauben alle Aussagen der Recruten
als bare Miinze annehmen muss. Im Weitern sind die
Kreiscommando von den obern Behdrden anzuweisen, mit
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln die jungen Leute
in moralischen Zwang zu nehmen, was vielerorts noch zu
wenig geschieht.

Um endlich noch auf einen weitern Uebelstand auf-
merksam zu machen, ist zu nennen die finanzielle Ent-
schidigung an die Lehrerschaft. Die Honorirung fiir den
Vorkurs der Recruten haben die Gemeinden iibernommen;
aber dieselbe ist wirklich ausserordentlich minim zu nennen
fiir eine so wenig dankbare Arbeit. Zahlte doch das Amt

Signau im Jahr 1890/91 nur 6,07 Cts. per Stunde, Fru- |

tigen 10. Zwischen 20 und 50 Cts. zahlten 11 Aemter,

iiber einen Fr. nur 4: Biel, Neuenstadt, Thun und Bern |

(letzteres Fr. 1.50 als Maximum im Kanton); der Durch-
schnitt betrdgt 58,4 Cts. pro Stunde. Diese Zahlen spre-
chen genug. Es ist aber begreiflich, dass viele Gemeinden

fiir diesen Zweck eben nicht viel auswerfen konnen, und
ich erachte es in der Pflicht des Bundes, fiir Fortbildung
der aus der Alltagsschule entlassenen Jugend auch finan-
ciell einzutreten durch Subventionirung der Fortbildungs-
schulen. Die Gemeinden und die Lehrerschaft werden dann
auch freudiger ans Werk gehen.

Besonderer Bericht iiber die jurassischen Bezirke
des Kantons Bern.

1. Im Berner-Jura gibt es keine obligatorischen Wieder-
holungsschulen fiir die zukiinftigen Recruten. Es findet
sich darum auch ein sehr mangelhafter Besuch und eine
grosse Verschiedenheit dieser Kurse, da wo solche zu frei-
willigem Besuche eingerichtet sind. Viele Gemeinden scheinen
schon vor den Kosten zuriickzuscheuen, welche diese Kurse
zur Folge haben kdnnten.

2. Die Wiederholungsschulen werden von den 18- und
19-jahrigen besucht.

3. Gewdhnlich erstrecken sich diese Kurse vom
1. December bis Ende Mirz. In Pruntrut fallen auf die
Woche je drei Schultage mit je 2 Stunden Unterricht;
aber in den meisten Gemeinden scheint man sich mit je
2 Schultagen in der Woche zu begniigen.

Nicht selten soll es auch vorkommen, dass die vorge-
sehenen Kurse aus Mangel an Besuchern gar nicht abge-
halten werden konnen, oder aus gleichem Grunde abgekiirzt
werden miissen. — Auf diese Weise ist es allerdings
schwierig, etwas rechtes zu erreichen.

5. Jedermann im Berner-Jura, mit dem ich iber diese
Sache zu sprechen kam, ist iibereinstimmend der Ansicht,
dass diese Wiederholungskurse obligatorisch gemacht werden
sollten. Auch ich halte dafir, dass ein befriedigender Er-
folg sich nur auf diesem Wege erzielen lasse. Und es wird
dieses um so nothwendiger sein, da in unsern Gegenden
im allgemeinen schon der Besuch der Primarschule so vieles
zu wiinschen iibrig ldsst.

b. Statistische Ergebnisse.
(Siehe Tabelle auf Seite 27%)

Kanton Luzern.
a) Allgemeiner Bericht.

1. Das FErziehungsgesetz schreibt fiir den Kanton
‘Wiederholungs- resp. Fortbildungsschulen vor fiir die Knaben
und Tochter, welche aus der Primarschule entlassen sind
und nicht eine Secundar- oder hohere Schule besuchen wollen.

2. Die Schulzeit dauert vom vollendeten 14. bis zum
vollendeten 16. Altersjahre, also in der Regel zwei Jahre.
— Freiwillige Fortbildungsschulen sind im Gesetze nicht
vorgesehen. Dagegen werden durch Beschluss des Regie-
rungsrathes die Jiinglinge, welche die Recrutenpriifung zu
bestehen haben, verpflichtet, die sog. Vorkurse, welche 30
bis 40 Stunden umfassen, zu besuchen. — Eine gesetz-
liche Kraft hat diese Verfiigung der Regierung nicht; aber
es wird ihr nachgelebt.
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(Tabelle zum Kanton Bern, auf Seite 26 * gehorend)

i Recruten ohne héhern Schulbesuch

Besucher von Recru-|Nichtbesucker v. Recru-|

Kanton | davon Bex tenvorkursen u. dgl.|tenvorkursen u. dgl.|

; oo “davon mit d |laavon mit:d:

Bezirke m |Recrutenvor- | de L ||ds A

ganzen k“”‘"’] md | in | ale] i i{:lmren:h‘i-dez:lg

gl cungen, 1 Fache quzen | 1 Fache

Anzz\hlj 0o Anzahl | 0/p Anzahl| 0/

Bern. : 4749?} 2537 | 532537 321 | 13[2212 481 |22
 Aarberg . . .| 180 128 71| 128 8 6| 52 9 |17
Aarwangen . .| 272 166 61{ 166 21 13 106 23 |22
Bern. . . . .| 487 268 55| 268 17 | 6| 219 29 |13
Biel . . . . .| 88 8 9 s]l 1]12] 80 5| 6
| Biiren . . . .| 92 2628 2 1| 4| 66 9 |14
Burgdorf 257‘: 182 |71 1821 34 19| T 18 24
Courtelary . . .| 211/ 25 12| 25 2 | 8| 186 24 |13
Delémont . . .} 108 18 |17| 18 4 |22 90 31 (34
iErlach g s o m 74‘,3 38 |51 38;‘ 5 (13| 36 4 |11
| Franches-ontagnes . 111) 40 36 40| 13 (33| 71 28 |39
1I*'raubmnnen .. 112? 81|72 81 3 | 4] 81 4 |13
Fratigen . . .| 106 57 54| 57 9 16| 49 8 |16
Interlaken . . .| 211 116 55| 116 14 |12| 95 22 |23
Konolfingen . .| 237 188 79| 188 22 |12| 49 14 |29
Laufen . . . .| 40 14;35 14 2 14| 26/ 38 |12
Laupen. . . .| 97 76 78 76‘ 51 7] 21 5 |24
Moutier. . . .| 157 25 16| 25 7 |28|132 22 |17
Neuveville . . .| 32 3| 9 3 — | 0} 29 7|24
Nidau . . . .| 125 36 29| 36 3 89, 12 |13
Oberhasle . . .| 50/ 34 fss 34| 4 [12] 16 6 |38
Porrentrny . .| 177 21 (12| 21| 6 [29]| 156 49 |31
Saanen . . . .| 54 40 74] 40 5 [12] 14 4 |29
Schwarzenburg .} 106/ 73 69| 73] 11 |15| 33 9 |27
Seftigen . . .| 217 129 59| 129| 23 |18| 88 20 |23
| Signau . . . .| 254 183 72| 183| 14 | 8| 71| 27 |38
Simmenthal, Neder- | 98 63 64| 63| 7 [11]| 35 8 |23
Simmenthal, Ober-. | 68 51 75| 51 13 |26 17 7 |41
Thun . . . .| 256 164 |64) 164 26 |16]| 92| 27 |29
Trachselwald . .| 284 216 E76 216/ 37 [17] 68 24 (35
68 36| 68| 4 | 6] 120 23 [19

| Wangen . . .} 188 f | |
| i I

8. Die Fortbildungsschule dauert alljahrlich 20 Tage,
oder 40 halbe Tage & 6 resp. 3 Stunden. — Die Schule
wird im Wintersemester gehalten. Die Einrichtung ist ge-
regelt; dagegen ist die Zeit der Abhaltung verschieden
vertheilt. In einzelnen Gemeinden steht die Schule unter
einem einzelnen Lehrer. Der Unterricht dauert 20 Tage,
die sich an einander reihen.

In andern Gemeinden besuchen die Fortbildungsschiiler
an zwei Nachmittagen per Woche die Schule je zu 3 Stun-
den. — Eine Abtheilung darf nicht iiber 45 Schiiler zihlen;
ziihlt sie mehr, so ist sie zu paralellisiren.

4. Lehrgegenstinde der Fortbildungsschule fiir die
ménnliche Jugend sind:

Deutsche Sprache, Anfertigung von Geschiftsaufsitzen
und Briefen, angewandtes Rechnen und Messen (geome-
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trische Berechnungen), Grundziige der Buchhaltung, Vater-
landskunde, Mittheilungen aus der Naturkunde, besonders
mit Riicksicht auf die Landwirthschaft, und Turnen. (§ 21
des Gesetzes)

5. Der Erfolg dieser Fortbildungsschule ist natiirlich
nicht iiberall der gleiche. Es iiben da verschiedene Fac-
toren ihren Einfluss aus: die ortlichen Verhiltnisse, der
gute Wille der Eltern, Anlagen und Fleiss der Schiiler,
die Aufsicht und besonders die Thitigkeit und das Lehr-
geschick des betreffenden Lehrers. Immerhin kann con-
statirt werden, dass sich die Fortbildungsschule seit einiger
Zeit bedeutend gehoben hat und vielerorts recht gute Re-
sultate erzielt. — Ihr Nutzen ist unbestreitbar und liegt
schon darin, dass den mit dem 14. Altersjahr aus der
Primarschule tretenden Knaben wieder Gelegenheit geboten
ist, das Gelernte aufzufrischen, zu iiben, zu ergiinzen und
es zu befestigen.

Der Hauptiibelstand, der den Bestrebungen der Schule
iiberhaupt und diesem Theile derselben besonders hindernd
in den Weg tritt, sind die Absenzen, die weitaus zum
grossten Theile in der Nachldssigkeit der Eltern ihren
Grund haben. Wohl enthélt das Gesetz scharfe Bestim-
mungen gegen das Absenzen-Unwesen; aber die Anwen-
dung derselben! — — — Fiinf ist bei uns vielerorts eine
gerade Zahl.

Wunsch: Einfiithrung einer Civilschule fiir
die ménnliche Jugend im 18. und 19. Altersjahr, ausge-
nommen natiirlich die, welche héhere Schulen besuchen.
— Diese Schule ist auf den Winter zu verlegen, erhilt
eine passende Organisation, einen practischen Lehrplan
und als Lehrer: Tichtige Lehrer, den Arzt, Beamte, Land-
wirthe ete., d. h. Leute, denen es mit der Heranbildung
einer tiichtigen, vaterlindisch gesinnten Jungmannschaft
ernst ist. — Die Idee liesse sich iiberall durchfihren mit
Hilfe des ,Bundes®! — Der Erfolg wiirde ein guter
und reicher sein.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 934 Recruten des Kantons Luzern, die keine
héhere Schule besucht hatten, wurden 791 oder 85 %/o als
Besucher von Fortbildungsschulen, Recrutenvorkursen u. dgl.
bezeichnet; fiir die einzelnen Amtsbezirke war das letzt-
genannte Verhiltniss das folgende: Entlebuch 87 ©/o,
Hochdorf 81 9/o, Luzern 80 %0, Sursee 89 %o, Willisau
85 9/o.

Von den 791 Besuchern von Fortbildungsschulen u. dgl.
erhielten im ganzen 157 oder 20 %o die Note 4 oder 5
in mehr als einem Fache, wilhrend von den 143 Recruten,
die keine Fortbildungs- oder &hnliche Schule besucht
hatten, im ganzen 57, d. h. 40 %o solch’ schlechte Prii-
fungsleistungen aufwiesen.
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Kanton Uri.
a) Allgemeiner Bericht.

1.—8. Nach dem Austritte aus der Primarschule
hat jedes Schulkind bis zum erfiillten 15. Altersjahr noch
einen Repetitionskurs von wenigstens zwei Stunden zu be-
suchen. In dringenden Fiéllen mag der Ortsschulrath von
diesem Kurse dispensiren.

Simmtliche neunzehnjéhrigen Ménner hiesigen Kantons,
die sich iiber den Besitz geniigender Schulkenntnisse und
speciell iiber die Befihigung zu einem guten Recruten-
examen auszuweisen nicht im Falle sind, haben einen
vierzigstiindigen Unterrichtskurs zu besuchen. Recruten,
welche diesen Kurs gar nicht oder nur unregelmissig be-
suchen und in Folge Unfleisses oder biosen Willens bei
der Vorprifung nur ganz unbefriedigende Leistungen auf-
weisen, werden noch zu einem fiinftigigen ,Strafvorkurs®,
mit militdrischer Disziplin und Verpflegung, einberufen.
Im Herbste 1891 wurde derselbe von 34 Mann besucht.

Eine freiwillige Fortbildungsschule, 25 Sonntage mit
je zwei Stunden, besteht in Altdorf.

4. Im Unterrichtskurse der zukiinftigen Recruten wird
unterrichtet im Lesen, Aufsatz, Kopf- und schriftlichen
Rechnen und in der Vaterlandskunde.

5. Ich bin ganz der Ueberzeugung, dass bei richtiger
Erfassung von Lehrziel und Methode und richtiger Hand-
habung der Disciplin auch in diesen viel verponten Vor-
kursen recht erfreuliche Resultate mdglich sind, nicht nur fiir
die Recrutenpriifung, sondern auch fiir das practische Leben.
‘Warum sollte iberhaupt auf dieser Altersstufe, selbst nur in
80 Stunden, nichts Werthvolles geleistet werden konnen!

Dass man oft zu mechanisch eindrillt und zu hoch
fliegen will, ist freilich Thatsache; aber kommt Aehnliches
nicht auf allen Schulstufen vor? Sache des Experten ist
es, den ,Besenwurf*, die buntfarbigen, nur aufgeleimten
»Lappen“, vom wahren Wissen und Konnen zu unter-
scheiden und entsprechend zu taxiren.

Die Hauptméngel der ,Vorkurse“ finde ich nicht ein-

mal in dem ,bosen Willen“ der Recruten, der gliicklicher- |

weise nicht die Regel ist, sondern in zwei andern, leider
nur schwer zu beseitigenden Uebelstinden: a) in der kurz
zugemessenen Zeit und b) in dem vielfachen Mangel an
geeigneten Lehrern fiir diese keineswegs leichte Schulstufe.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 166 Recruten des Kantons Uri, welche keine
hohere Schule besucht hatten, wurden 141 oder 85 ©/o als
Besucher von Fortbildungsschulen oder Recrutenvorkursen
bezeichnet.

Von diesen 141 Recruten erhielten bei der Priifung
34, d. h. 24 9o in mehr als einem Fache die Note 4 oder
5; von den 25 Recruten dagegen, welche keinen Recruten-
vorkurs oder dgl. besucht hatten, wiesen 8, d. h. 32 /o,
solch’ mangelhafte Priifungsergebnisse auf.

Kanton Schwiz.
a) Allgemeiner Bericht.

1.—3. Der Kanton Schwiz hat keine obligatorische
Ergéinzungs-, Wiederholungs-, oder Fortbildungsschule. Als
Vorbereitung auf die eidgen. Recrutenpriifungen sind aber
Vorkurse, sogenannte ,Recrutenschulen* eingerichtet, zu
deren Besuche die zwei Jahrginge vor dem stellungs-
pflichtigen Altersjahr (18. und 19.) gesetzlich verpflichtet
sind. Obligatorisch sind je 40 Stunden Unterrichtszeit, die
beliebig verlegt werden kann.

4. Es wird natiirlich in Sprache, Rechnen und Vater-
landskunde unterrichtet.

Neben diesen obligatorischen Recrutenschulen besteht
im Kanton noch eine freiwillige gewerbliche Fortbildungs-
schule in Einsiedeln. Unterrichtsgegenstinde derselben:
Technisch- und Freihandzeichnen, franzosische und deutsche
Sprache, Rechnen und Buchhaltung.

5. Bei richtiger Erfassung von Ziel und Methode des
Recrutenunterrichtes von Seite des Lehrpersonals wird noch
recht Ordentliches geleistet. Wiirde von Seite der Orts-
schulbehérden noch strenger auf stricten Besuch dieser
Schulen und genaue Einhaltung der vorgeschriebenen Stun-
den gehalten und konnten diese noch eventuell verdoppelt
werden, so wiirde jedenfalls ein grosser Theil der 5er, 4er
und 3Ser, die den Kanton Schwiz so weit zuriicksetzen,
durch bessere Noten ersetzt werden.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 384 Recruten des Kantons Schwiz, die keine
héhere Schule besucht hatten, wurden 318, d. h. 83 9/o,
als Besucher von Recrutenvorkursen, Fortbildungsschulen
oder dgl. bezeichnet; in den einzelnen Bezirken erreichte
das letztgenannte Verhiltniss die folgenden Zahlen: Ein-
siedeln 85 /o, Gersau 83 ©/o, Hofe 70 ©/o, Kiissnach 75 ¢/o,
March 80 °/o, Schwiz 87 /.

Die Note 4 oder 5 in mehr als einem Fache erhielten
von den 318 Besuchern von Recruten- oder Fortbildungs-
kursen 79, d. h. 25 %o, dagegen von den 69 Recruten,
die keinen jener Kurse besucht hatten, 22, d. h. 32 °/o.

Kanton Obwalden.
a) Allgemeiner Bericht.

1. Ja, es bestehen solche Schulen.

2. Obligatorisch fiir die unmittelbar auf die Primar-
schule folgenden zwei Jahre und zwar fiir alle Knaben
und Midchen; freiwillige bestehen keine.

3. Das Gesetz schreibt 120 Stunden jihrlich vor,
oder 240 Stunden auf zwei Jahre vertheilt; es iiberldsst
den einzelnen Gemeinden, auf welche Zeit sie diese 120
Stunden im Jahre vertheilen wollen. In der Regel wird
gut ein Drittel derselben im Frithsommer und zwei Drittel
im Winter ertheilt und zwar an je zwei Nachmittagen, in
der Regel zur Zeit, wo die Primarschiiler der 5. und 6.



Abtheilung ihre Ferien haben. (Je 2—2!/2 Stunden per
Halbtag) Das Schulinspectorat hat nur darauf zu achten,
dass die obligatorischen 120 Stunden eingehalten und dass
dieser Unterricht mit der Primarschule nicht zu sehr in
Collision komme.

4. Unterrichtet wird in denjenigen Féchern, die schon
in der 6. Abtheilung der Primarschule behandelt werden:
Lesen, Aufsatz, Rechnen, Vaterlands- und Verfassungs-
kunde. Das Schulgesetz schreibt freilich auch allgemeine

Geschichte und Geographie, Naturkunde, Obstbaumzucht |

und Gesundheitspflege vor — man hatte aber eben eine
Fortbildungsschule im Auge, was unsere gegenwirtige Er-
ginzungsschule auf dieser Basis eben nie und nimmer sein
kann; sie ist und bleibt eben nur eine armselige Wieder-
holungsschule.

5. Wie gesagt, der Erfolg dieser Fortbildungs- resp.
Wiederholungsschule ist sehr klein und hat den Erwar-
tungen nicht entsprochen.

Diese 240 Stunden sind auf zu lange Zeit — zwei
Jahre — vertheilt. Der Unterricht hat keinen Zusammen-
hang, ist zu zersplittert. Fiir Neues ist zu wenig Zeit und
nur das Alte wiederkauen, verleidet den Schiilern. Es ist
bei den Schiilern, besonders im zweiten Jahre, sehr wenig
guter Wille mehr. Manch armer Waisenknabe kénnte nach
der Primarschule ein Pléitzchen finden; aber wenn es heisst,
der Knabe muss noch ein oder zwei Jahre in die Wieder-
holungsschule, da wird das Kind zuriickgewiesen.

Auch leidet die Primarschule darunter. Die 5. und 6.
Abtheilung derselben muss in Folge dessen einen halben
Tag Vacanz in der Woche mehr halten, weil in der Regel
der Lehrer oder die Lehrerin der obern Abtheilung Pri-
marschule auch diese Wiederholungsschulen halten muss;
auch wird der Lehrer iberladen.

Soll diese Ergiéinzungsschule mehr erzielen, soll sie
wirklich Fortbildungsschule werden, und das sollte sie, —
eine Wiederholungsschule taugt nichts mehr — so muss
die Unterrichtszeit concentrirt, d. h. die 240 Stunden sollen
in zusammenhingender Zeit ertheilt werden. Der Unter-
zeichnete wird im Laufe des ndchsten Jahres eine diesbe-
ziigliche Motion an den Kantonsrath stellen, dahin gehend,
es mochte die bisherige Wiederholungsschule aufgehoben,
dafiir aber ein weiteres halbes Schuljahr an die bisherige
Primarschule mit sechs ganz Jahr- und ganz Tag-Schulen
angefiigt werden, so, dass (weil das Schuljahr bei uns je
im Friihling schliesst und beginnt, nach der Primarschule)
das Sommersemester ganz frei wire und dann noch ein
ganzes Winterschulsemester nachfolgte (mit circa 6 Monaten
oder 500 Schulstunden). So wiirde die Unterrichtszeit
concentrirt und wiirde zugleich dieselbe um die Hilfte ver-
lingert, und es wire Gewinn fiir die Schule und fiir die
Familie.

Nachtrag iiber die Recrutenvorkurse.

Als Aufschluss betreff unseres Recruten-Vorunter-
richtes diene das Folgende.

Dieser Unterricht ist obligatorisch — es gibt zwar
immer solche, die sich demselben zu entziehen wissen, sie
sind in der Fremde und kommen dann oft unmittelbar vor
dem militdrischen- Aufgebot erst heim — das Minimum ist
60 Stunden, darf aber nach Gutfinden vom Schulrath und
Schulinspector auf 80—100 ausgedehnt werden. Dreissig
bis vierzig Stunden werden im Friihling und die iibrigen
Stunden im Laufe des Septembers, so etwas vor dem Exa-
men durch den eidgenéssischen Experten ertheilt.

Es wird dem Lehrer der Unterrichtsgang ganz anheim-
gestellt. In der Regel wird irgend etwas aus dem Schul-
buche der 6. Abthlg. der Primarschule, oder aus Zeitungen,
dem Amtsblatte etc. gelesen und so das Lesen wieder et-
was aufgefrischt; es wird auch etwas gerechnet, aber kaum
so weit, als man in der Primarschule gegangen, denn die
Leute haben in dieser Zeit merkwiirdig viel vergessen; es
wird auch die eine oder andere schriftliche Aufgabe ge-
geben und besonders puncto Orthographie und Satzstellung
durchgenommen. Das Schwergewicht legt man auf die
‘Wiederholung der Vaterlandskunde und besonders der Ver-
fassungskunde, die in der Primarschule eben dem Ver-
stindnisse unserer jungen Bauernbuben noch zu unver-
stindlich gewesen.

Sie moégen nun diesem Recrutenunterrichte fiir einen
Namen geben, wie Sie wollen. Wenn ich als Pathe diesem
Kinde einen Namen geben miisste, so wiirde ich es eben-
falls Wiederholungsschule taufen; aber ich stelle den Er-
folg entschieden iiber den der eigentlichen Wiederholungs-
schule, obwohl sie viel weniger Stunden umfasst. Es ist
eine sehr vortheilhafte Auffrischung des im Primarunter-
richt Gelernten, die iiber das Recrutenexamen hinausreicht.

b. Statistische Ergebnisse.

Von den 133 Recruten, die keine héhere Schule be-
sucht hatten, werden 124, oder 93 °/o als Besucher von
Wiederholungsschulen, Recrutenvorkursen oder dgl. be-
zeichnet.

Von denselben erhielten bei der Priifung 4, d. h. 3%,
die Note 4 oder 5 in mehr als einem Fache; von den 9
Recruten dagegen, die den genannten Unterricht nicht be-
sucht hatten, wiesen 3, d. h. 33 %o, eine gleich schlechte
Leistung auf.

Kanton Nidwalden.
1. Ja, je zwei Jahreskurse. 1)
2. Alle aus der sechsten Primarklasse ausgetretenen
und auch solche Schiiler, welche schon frither entlassen wer-

1) Der Berichterstatter hat wohl in Folge eines Missverstind-
nisses in diesem Berichte den obligatorischen Vorbereitungskurs der
angehenden Recruten (48 Stunden) unerwiihnt gelassen.
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den mussten, weil sie das im Schulgesetz vorgesehene Alter
erreicht hatten, miissen diese Wiederholungsschule besuchen,
natiirlich ausgenommen diejenigen, welche eine Secundar-
schule ete. besuchen.

8. Die Unterrichtszeit betriigt total 96 Stunden per
Jahreskurs und wird meistens auf die Wintermonate ver-
legt. In den meisten Schulgemeinden wird am Dienstag
und Donnerstag Nachmittags von 12—3 Uhr Schule ge-
halten.

4. Deutsche Sprache (Lesen, Schreiben, Aufsatzlehre,
besonders Geschiftsaufséitze), Rechnen mit gewthnlichen
und Decimalbriichen, Buchhaltung, Vaterlandskunde, Natur-
kunde (Grundziige der Landwirthschaftskunde).

5. Der Nutzen dieser Schulen besteht darin, dass das
in der Primarschule Gelernte doch einigermassen befestigt
und vor génzlichem Vergessen bewahrt bleibt. Ueber
Schwierigkeiten horte man wohl klagen, als diese Schulen
eingefiihrt wurden, jetzt aber haben sich dieselben einge-
lebt, so dass besondere Klagen nicht mehr laut werden.

Sehr zu wiinschen wire, dass fiir diese Schulen be-
sondere, geeignete Lehrmittel eingefiihrt wiirden, an wel-
chen es gegenwirtig noch ginzlich fehlt, so dass man ge-
no6thigt ist, diejenigen der obersten Primarklassen zu be-
niitzen.

b. Statistische Ergebnisse.

Von den 112 Recruten des Kantons Nidwalden, die
keine hohere Schule besucht hatten, wurden 93, d. h.
83 0/o, als Besucher von Fortbildungsschulen, Recruten-
vorkursen oder dgl. bezeichnet.

Von diesen letztern 93 erhielten bei der Priifung im
ganzen 5, d. h. 5%0 in mehr als einem Fache die Note
4 oder 5; von den 19 Recruten ohne jenen Schulbesuch
wiesen ebenfalls 5, d. h. 26 %o, eine gleich schlechte Lei-
stung auf.

Kanton Glarus.
a. Allgemeiner Bericht.

1 und 2. Fir Knaben und Midchen, welche aus
der gewdhnlichen Alltags-Primarschule entlassen sind, be-
steht eine obligatorische Repetirschule, die wihrend wenig-
stens 2 Jahren wochentlich einen Tag zu besuchen ist.

Daneben bestehen freiwillige Fortbildungsschulen
fiir die der Alltagsschule entlassenen Schiiler im Alter von
13 und mehr Jahren. Besondere Kurse fiir die angehen-
den Recruten bestehen nicht.

3. Von der Fortbildungsschule Glarus liegt ein Re-
glement bei. Wihrend des Winterhalbjahres wird wochent-
lich (18—20 Wochen) zwei Mal Abendschule gehalten von
8—91/2 Uhr. Ziemlich dhnlich sind die Verhiltnisse auch
bei den iibrigen Fortbildungsschulen des Kantons.

4. Der Unterricht erstreckt sich auf Vaterlandskunde,
Sprache, Rechnen und Buchhaltung, zum Theil auch
Zeichnen.

5. Erfolg und Nutzen sind bei vielen Schiilern nicht
zu verkennen. Ein Hauptiibelstand ist die Verlegung der
Unterrichtszeit auf den spiten Abend. Wiinschbar wiire
das Obligatorium. Aber zur Zeit diirfte dasselbe kaum
erreichbar sein.

b. Statistische Ergebnisse.

Von den 238 Recruten ohne hoheren Schulbesuch
wurde fiir 119 = 50 %o der Besuch von Wiederholungs-
oder Fortbildungsschulen angegeben.

Von den Letztern erhielten bloss 4, d. h. 390 in
mehr als einem Fache die Note 4 odér 5, wihrend von
den 119 Recruten, die jene Schulen nicht besucht hatten,
11 d. h. 9 %o, diese schlechte Leistung aufwiesen.

Kanton Zug.
a. Allgemeiner Bericht.

1. Im Kanton Zug bestehen: a) eine ,Repetirschule,“
b. eine ,Recrutenschule.“

2. Die Repetirschule ist obligatorisch fiir alle Schiiler,
welche aus der 6klassigen Primarschule austreten und
nicht wenigstens ein Jahr eine hohere Schule besuchen.

Die Recrutenschule ist obligatorisch fiir alle im fol-
genden Jahre stellungspflichtigen Jiinglinge.

3. Die Repetirschule dauert fiir die Pflichtigen (Kna-
ben und Médchen) 3 Jahre, jéhrlich 10 Monate, mit einer
wochentlichen Unterrichtszeit von 3 Stunden. Die Re-
crutenschule umfasst in einem Jahreskurse 75 Stunden
(65 im Winter und 10 im Sommer, letztere also unmittel-
bar vor der Priifung), per Woche nicht iiber 2 1/2 Stunden.

4. Die Unterrichtsfacher der Repetirschule sind : Lesen,
Aufsatz, Rechnen, Vaterlandskunde, Schonschreiben und
Turnen (letzteres nur fiir Knaben, da die Primarschul-
pflicht schon mit zuriickgelegtem 12. Lebensjahre aufhort,
der Turnunterricht bekanntlich aber bis zum 15. Alters-
jahr dauern soll).

In der Recrutenschule wird in den Fichern der Re-
crutenpriifung unterrichtet.

5. Die besseren Schiiler besuchen in der Regel die
Secundarschule, wesshalb der Repetirschule nur die schwi-
chern verbleiben, die zudem, trotz des nur einen Vor-
oder Nachmittag dauernden Unterrichtes sehr viele Absenzen
aufweisen. Darum ist der Erfolg der Repetirschule nur
ein geringer.

Die Recrutenschule wurde im Interesse der Recruten-
priifungen eingefiihrt, hat aber dadurch auch practischen
Nutzen fiir das Leben. Erschwert wird der Unterricht
durch die grosse flottante Bevolkerung in den industriellen
Gemeinden.

Die Repetirschule wird voraussichtlich in néchster Zeit
durch ein neues Unterrichtsgesetz umgestaltet und ver-
bessert.



b. Statistische Ergebnisse.

Von den 159 Recruten, die keine hdhere Schule be-
sucht hatten, wurden 133, d. h. 84 9/o, als Besucher des
Recrutenunterrichtes bezeichnet. Der Besuch der Repetir-
schule wurde in diesem Kantone in den Priifungslisten
nicht angegeben.

Die Zahl derjenigen, welche bei der Priifung in mehr
als einem Fache die Note 4 oder 5 erhielten, betrug bei
jenen 133 Besuchern des Recratenunterrichts 22, d. h.

17 9/o, dagegen bei den 26 Recruten, die jenen Unterricht

nicht genossen hatten, 7, d. h. 26 °/o.

Kanton Freiburg.
a. Allgemeiner Bericht.

1. Im Kanton Freiburg ist die Wiederholungsschule
obligatorisch fiir alle der Primarschule entlassenen Knaben.
Der Inspector bezeichnet bei den Entlassungspriifungen
diejenigen, welche bis zur Recrutirung die Wiederholungs-
(oder Fortbildungs-) schule besuchen miissen.

2. Alle Jiinglinge vom 16. bis 19. Altersjahre sind
pflichtig; ausgenommen sind:

a) diejenigen, welche der Inspector auf Grund einer

gut bestandenen Priifung dispensirt;

b) die Lehrer und diejenigen, welche vom 16. bis 19.

Jahre eine héhere Schule besuchen.

8. Das Minimum der jihrlichen Stundenzahl betrigt
70, das Maximum 150. Der Unterricht soll spdtestens
Mitte November beginnen und darf nicht vor Mitte Mirz
aufhéren.

Sodann haben einige Zeit vor der Recrutirung die
Recruten allein einen Wiederholungskurs von 20 Stunden
durchzumachen. (Diese 20 Stunden sind in obigen Maxi
mal- und Minimalzahlen inbegriffen) -

Die wochentliche Stundenzahl betrdgt 4, wenn der
Unterricht am Abend stattfindet, und 3, wenn am Tage.
Das Gesetz verlangt entweder zwei Abende oder einen
Vor-, resp. Nachmittag.

Die Absenzen werden gebiisst wie diejenigen der Pri-
marschule. Die 3 ersten zahlen je 20 Cts., die 7 folgen-
den je 40, und was iber 10 steigt Fr. 1—2. Wenn ein
Schiiler 3 mal nacheinander unentschuldigt fehlt, so kann
der Inspector ihn per Landjiger zur Schule fiihren lassen.

4. Die obligatorischen Fécher sind Lesen, Aufsatz, |

Rechnen und Vaterlandskunde. Mit Zustimmung des In-
spectors konnen auch noch andere Fécher gelehrt werden,
doch beschriinkt man sich meist auf die erstgenannten.

5. Die Wiederholungsschulen sind bei uns sehr noth-
wendig, da wir wenige mittlere Lehranstalten besitzen und
die Jungmannschaft leider keinen grossen Fortbildungs-
trieb zeigt. 'Wir thun viel fiir den Primarunterricht ; hitten
wir die Wiederholungsschulen nicht, so wiirde das Gelernte
einfach vergessen, und die Recrutenpriifungen liessen unser
Schulwesen in geringerem Lichte erscheinen, als es verdient.
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Leider kann diese Schule nicht iiberall am Tage ab-
gehalten werden, weil viele junge Leute dadurch einen
halben Taglohn verlieren miissten. Der Unterricht wiirde
dabei aber viel gewinnen, indem der abendliche Unterricht
wegen Ermiidung und Abspannung der Schiiler nicht die
wiinschenswerthe Wirkung hervorbringt.

Bei diesem Anlasse méchte ich einem Irrfum begegnen,
der iiber unsere Schulverhiltnisse zu kursiren scheint. Es

| ist schon mehrfach behauptet worden, die Lehrer, deren

Schiiler bei der Recrutenpriifung gute Noten erhalten, be-
kommen hiefiir eine Extraentschidigung. Das mag vor
10 Jahren geschehen sein; seit Einfiithrung der obligato-
rischen Wiederholungsschule (1884) erhalten die Lehrer -
eine nach der Stundenzahl berechnete reglementarische
Entschidigung und weiter nichts, es sei denn, dass die
Gemeinde von sich aus einen Zuschuss gewihre, der aber
nicht vom Erfolg der Recrutenpriifung abhingt.

b. Statistische Ergebnisse.

Von den 1026 Recruten ohne hoheren Schulbesuch
wurden 947, d. h. 92 9o als Besucher der Wiederholungs-
schule bezeichnet. Das letztere Verhiltniss war in den
einzelnen Bezirken das folgende : Broye 94 /o, Gline 96 /o,
Gruyére 94°9/o, Sarine 91 %o, See 84 9/o, Sense 93 %o, Ve-
veyse 96%/o.

Die Note 4 oder 5 in mehr als einem Fache erhielten
109 von den 947 Besuchern und 19 von den 79 Nicht-
besuchern der Wiederholungsschule. Die schlechten Lei-
stungen erreichten demnach bei den ersteren 12 %o, da-
gegen bei den letzteren 24 °/o.

Kanton Solothurn.
a. Allgemeiner Bericht.

1. Im Kanton Solothurn besteht seit 1873 die obli-
gatorische Fortbildungsschule.

2. Dieselbe ist fiir alle Knaben obligatorisch, welche
nach vollendeter Primarschule das 15. Altersjahr erreicht
und gleichzeitig keine andere Lehranstalt (Bezirks-, Kan-
tons-, oder gewerbl. Fortbildungsschule) besuchen und vor
Beginn des Monats November noch nicht 18 Jahre alt
sind. Gewesene Bezirks- oder Kansonsschiiler ete. miissen
die Fortbildungsschule bis zur genannten Altersstufe eben-
falls besuchen, konnen indess vom Regierungsrath unter
Umstéinden vom Besuch der Schule dispensirt werden,
haben aber die jihrliche Schlusspriifung ebenfalls mit-
zumachen.

Fiir gltere Jahrgiinge ist der Besuch freiwillig; in-
dessen wird, mit Ausnahme in den gewerblichen Fort-
bildungsschulen, deren meines Wissens gegenwirtig im
Kanton 6 existiren, deren Besuch fiir eingetretene Schiiler
auf ein Jahr verbindlich ist, vom freiwilligen Besuch sehr
wenig Gebrauch gemacht.

3. Die Schulzeit dauert vom Beginn des Monats No-
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vember bis Ende Mirz (also 5 Monate) und umfasst wo-
chentlich 4 Stunden, die gesetzlich auf 2 halbe Tage ver-
legt sind, in neuerer Zeit aber der Einfachheit und des
besseren Unterrichtserfolges wegen vielfach auf bloss einen
Vor- (8—12 Uhr), oder Nachmittag (1—5 Uhr) angesetzt
werden.

Die jihrliche Unterrichtszeit (cirka 20 Wochen a 4
Stunden) betriigt durchschnittlich 80 Stunden, in 3 Winter-
kursen also 240 Stunden.

4. Der Unterricht umfasst nach gesetzlicher Vor-
schrift: 1. Wiederholung des in der Primarschule Gelernten;
2. Geschiftsaufsitze und Buchhaltung; 3. Vaterlindische
Geschichte, allgemeine und Schweizergeographie nebst Ver-
fassungskunde ; 4. beruflichen vorbereitenden Fachunterricht,
namentlich mit Beriicksichtigung der Landwirthschaft und
der Gewerbe.

Dieser ziemlich weit gehende Unterrichtsplan hat sich
aber seit einer Reihe von Jahren an der Hand der obli-
gatorischen Unterrichtsmittel ,Der Fortbildungsschiiler mit
Einschluss der Buchhaltung so ziemlich auf die Fécher
der Recrutenpriifung concentrirt.

5. Der Erfolg und der Nutzen der obligatorischen
Fortbildungsschule (jede unbegriindete 2 stiindige Absenz
wird mit 50 Cts. gebiisst) ist unbestritten ein grosser. Ihr
und dem verhiltnissmissig starken Besuch der 12 Bezirks-
schulen und der Kantonsschule hat Solothurn den ehrenvollen
Rang zu verdanken, den es bei den Recrutenpriifungen ein-
nimmt. Verbesserungen kénnten noch eintreten durch iiber-
all durchgefiihrte Verlegung des Unterrichts auf die Tageszeit
und durch bessere Entschédigung der Lehrer fiir diesen
Unterricht. (Zur Zeit erhalten sie nur 60 —65 Cts. pro Lehr-
stunde) Endlich sollte fiir Stellungspflichtige noch ein kur-
zer Repetitionskurs eingefiihrt werden, wie er zur Zeit von
Landammann Vigier sel. projectirt war. Auf dem Wege der
Freiwilligkeit ist bei Jiinglingen und Lehrern wenig zu
erreichen und das iibrige happert an den knappen Finanzen
des Kantons.

b. Statistische Ergebnisse.

Von den 693 Recruten, die keine héhere Schule be-
sucht hatten, wurden in den Priifungslisten 639 oder 92 9/o,
als Besucher der Fortbildungsschule bezeichnet.

Es erhielten bei der Priifung in mehr als einem Fache
 die Note 4 oder 5 von den 639 Besuchern der Fort-
bildungsschule 93, d. h. 15%0, dagegen von den 54 Re-
cruten, welche die Fortbildungsschule nicht besucht hatten,
11, d. h. 20 9.

Kanton Basel-Stadt.

a. Allgemeiner Bericht.

1. Der Besuch der Fortbildungsschule ist in der Stadt
ein freiwilliger, in den drei Landgemeinden dagegen obli-
gatorisch.

2. Diese Schule erstreckt sich auf zwei Jahrginge,
nimlich das 16. bis 18. Altersjahr.

3. Der Unterricht wird nur im Winter ertheilt und
zwar in der Stadt wihrend 17 mal 2 Stunden, in den
Landgemeinden wihrend 17 mal 3 Stunden.

4. Die Unterrichtsficher sind: Deutsch, Rechnen und
Vaterlandskunde.

5. Die Lehrer in der Stadt seien mit Fleiss und Be-
tragen der Schiiler zufrieden; auch diejenigen in den Land-
gemeinden kommen nicht in den Fall, sich iiber Unfleiss,
oder missliches Betragen zu beklagen.

b. Statistische Ergebnisse.

Da in der Priifungsliste dieses Kantons der Besuch
der dortigen Fortbildungsschule nicht angegeben wurde,
lassen sich hier keine Ergebnisse mittheilen.

Kanton Basel-Landschaft.
a) Allgemeiner Bericht.

1. und 2. Es besteht eine Fortbildungsschule, deren
Besuch fiir die 17- und die 18jdhrigen obligatorisch ist.
Daneben wurde im August 1891 noch in den meisten Ge-
meinden ein nicht obligatorischer Repetitionskurs abgehalten,
der von ungefihr einem Viertheile aller eingeladenen Stel-
lungspflichtigen freiwillig besucht wurde.

3. Die obligatorische Fortbildungsschule dauert je
withrend der Monate November-Februar 17 Mal 4 Stunden;
der erwihnte freiwillige Repetitionskurs wurde in fiinf
Doppelstunden abgehalten.

4. Unterrichtsfiicher sind: Deutsch, Rechnen, Vater-
landskunde ; im freiwilligen Kurse namentlich auch Lesen
der stummen Karte.

5. So lange die Fortbildungsschule Nachtschule ist
— sie wird Abends nach 7 Uhr gehalten —, miissen deren
Leistungen minder gute sein. Von jetzt ab diirfte der
Unterricht in einer grossern Zahl von Gemeinden auf frithere
Abendstunden verlegt werden.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 490 Recruten ohne héhern Schulbesuch
wurden 438, d. h. 89 %o, als Besucher von Fortbildungs-
schulen u. dgl. bezeichnet.

Von denselben erhielten 53 in mehr als einem Fache
die Note 4 oder 5, wihrend das nimliche fiir die 52 Re-
cruten ohne Fortbildungsunterricht 8 Male eintraf.

Schlechte Gesammtleistungen wiesen demnach von den
erstern 12 /o, von den letztern dagegen 15 /o auf.

Kanton Schaffhausen.
a) Allgemeiner Bericht.
1. Ja, die Fortbildungsschule.
2. Verbindlicher Besuch fiir alle Knaben, welche
nicht 8 volle Schuljahre durchgemacht haben, somit in



allen Gemeinden des Kantons, mit Ausnahme von Schaff-
hausen, Stein a. Rh. und Neuhausen. — Diese Fortbil-
dungsschule dient auch als Vorbereitungsanstalt fiir die
Recrutenpriifungen und ist daher den angehenden Recruten
withrend des ihrer Stellungspflicht vorangehenden Winters
zu facultativem Besuche gedffnet.

3. Der Unterricht wird in 4 wochentlichen Unterrichts-
stunden vom 1. November bis Ende Februar ertheilt. Man-
chenorts wird derselbe (nur mit Bewilligung des Erziehungs-
rathes) auf die Nachtzeit verlegt. Fillt die Schulzeit auf
den Tag, so konnen simmtliche 4 Stunden an einem halben
Tage ertheilt werden. Die beziiglichen thatséchlichen Ver-
hiiltnisse in den Gemeinden sind dem Berichterstatter nicht
bekannt. — 50 Cts. Busse per Stunde fiir jede unent-
schuldigte Absenz.

4. Lesen und Geschiftsaufsiitze, practisches Rechnen
und Buchhaltung, vaterlindische Geschichte und Geographie
nebst Verfassungskunde. Fakultativ: Zeichnen, Gegen-
stinde aus dem Gebiete der Landwirthschaft und der Ge-
werbe, je nach den ortlichen Bediirfnissen.

5. Der Erfolg der Fortbildungsschule ist kein grosser,
und zwar nach dem Ermessen manches an derselben arbei-
tenden Lehrers, sowie des Schreibers dieses, aus den folgen-
den Griinden:

a) die Herbeiziehung so verschiedener Altersstufen zu
einem und demselben Unterricht ist unpadagogisch
und befriedigt die eine oder die andere Stufe nicht;

b) da die Fortbildungsschule an das 9. Schuljahr (die
Alltagsschule) sich anlehnt, kommen diejenigen
Schiiler, welche des Unterrichtes am meisten be-
diirften, in Folge einer gewissen Schulmiidigkeit nur
aus Zwang und mit Widerwillen, um so mehr, da

c¢) die Unterrichtsmethode von derjenigen der Alltags-
schule wohl nicht oft und viel abweicht und der
Unterricht meist nur Wiederholung bietet.

Diesen Uebelstinden zu begegnen, hat der Erziehungs-
rath bereits einen neuen Entwurf fiir die Fortbildungsschule
ausgearbeitet, der von den Lehrerconferenzen in entschieden
zustimmendem Sinn berathen worden ist. Hienach wiirde
die Fortbildungsschule in das 18. und 19. Altersjahr ver-
legt, wieder mit 4 wochentlichen Stunden, jeweilen vom
1. November bis mindestens Lichtmess, bedacht, mit den-
selben Lehrfachern ausgeriistet und, weil obligatorisch, mit
den néthigen Strafcompetenzen (50 Cts. per Stunde ete.)
versehen werden. Beziiglicher Entwurf datirt vom 6. Febr.
1890, ist aber wieder in’s Stocken gerathen. Die meisten
Lehrer und mit ihnen der Unterzeichnete bedauern dieses,
weil auch sie eine Besserung der Fortbildungsschule nur von
einer Verlegung derselben in das reifere Alter erwarten.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 268 Recruten ohne hohern Schulunterricht
wurden 108, d. h. 40 /o, als Besucher von Fortbildungs-
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schulen u. dgl. bezeichnet. Es macht das den Eindruck,
dass diese Angaben lickenhaft, d. h. dass die Besucher
der (obligatorischen) Fortbildungsschule nicht alle als solche
bezeichnet sein mochten. Indess lassen sich die Ver-
hiltnisse vielleicht auch durch die bekannte grosse Aus-
wanderung aus dem Kanton Schaffhausen in die Nachbar-
kantone erkldren, durch welche eben ein betrichtlicher
Theil der schaffhauserischen Jungmannschaft ihrer heimi-
schen Fortbildungschulpflicht entgehen mag.

Von den 108 Forthildungsschiilern erhielten 7, von
den 160 Recruten dagegen, welche keine Fortbildungs-
schule oder dgl. besucht hatten, erhielten 22 in mehr als
einem Fache die Note 4 oder 5.

Schlechte Gesammtleistungen fanden sich demnach
unter den erstern bei 6 /o, unter den letztern bei 14 ©/o.

Kanton Appenzell A.-Rh.
a) Allgemeiner Bericht.

Vorbemerkung: In Appenzell A.-Rh. haben alle schul-
pflichtigen Knaben 7 volle Jahre die Alltagsschule und so-
dann noch 2 volle Jahre die Uebungsschule zu besuchen.
Diese letztere ist fiir das 14. und 15. Altersjahr verbind-
lich. Jede Woche werden (jibrlich 4 Wochen Ferien ab-
gerechnet) 2 halbe Tage Uebungsschule gehalten, je a
3 Stunden und es wird in den Féchern: Deutsche Sprache,
Rechnen, Geographie, Geschichte, Schreiben, Gesang und
Turnen unterrichtet.

Im Anschlusse an die Uebungsschule folgt die Fort-
bildungsschule, iiber welche nach Mitgabe des Fragen-
schemas hiemit Bericht erstattet wird.

1. In allen Gemeinden bestehen Fortbildungsschulen
fiir solche Knaben, welche aus der Primarschule entlassen
sind.

2. In den 15 Gemeinden mit obligatorischen Fort-
bildungsschulen sind zum Besuche dieser Anstalten ver-
pflichtet die Jiinglinge von 16—19 Jahren; in den 5 Ge-
meinden mit freiwilligen Fortbildungsschulen ist der Besuch
fir die Jiinglinge der gleichen Jahrginge selbstverstindlich
ein freiwilliger. Wenn Knaben von 14 und 15 Jahren
diese Schulen auch schon besuchen wollen, so wird ihnen
dies in den meisten Fillen nicht verweigert.

3. Die Schulzeit dauert vom November bis Ende
Februar, in einigen Gemeinden bis Ende Mirz. Jede Woche
wird an zwei Abenden von 6—8 oder 7—9 Uhr Schule
gehalten. .

4. Lesen, Aufsatz, Rechnen, Buchfilhrung und Vater-
landskunde.

5. Der Nutzen und der Erfolg der Fortbildungsschule
ist ein vecht bedeutender; denn von 265 Recruten, welche
dieselbe besucht haben, wiesen nur 10.5 °/o schwache und
6 °/o sehr schwache Leistungen auf. Unter den Letztern
gab es zwei Recruten, welche in zwei Fachern die Note
»D“ bekamen; eigentliche Nichtswisser fanden sich unter

o
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denselben keine. Von eigentlichen Uebelstéinden und Schwie-
rigkeiten ist bei diesen Schulen nicht zu reden.

Als eine bedeutende Verbesserung miisste es angesehen
werden, wenn die z. Z. noch bestehenden freiwilligen Fort-
bildungsschulen, die in der Regel von strebsamern Jiing-
lingen besucht werden, in obligatorische umgewandelt wiir-
den. DBessere financielle Unterstiitzung des Staates wird
von wohlunterrichteter Seite als wiinschbar erachtet.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 404 Recruten, die keine héhere Schule be-
sucht hatten, wurden 288, d. h. 71 9o, als Besucher der
Fortbildungsschule oder dgl. bezeichnet.

Von den letztern erhielten 89, d. h. 14 %o, von den
116 Nichtbesuchern der Fortbildungsschule dagegen er-
hielten 22, d. h. 19 9o, in mehr als einem Fache die Note
4 oder 5.

Kanton Appenzell 1.-Rh.
a. Allgemeiner Bericht.

1. An die 6. Primarschulklasse schliesst sich die Re-
petirschule an, welche fiir alle Knaben obligatorisch ist,
die nicht eine hohere Schule besuchen, oder ihr sonst aus-
kommen z. B. durch Wegzug.

(Nach Grob: Jahrbuch 1889, besteht in diesem Kanton
auch ein 40stiindiger obligatorischer Unterrichtskurs fiir
die angehenden Recruten. E. st. B.)

2. Es haben sie demnach die Kinder von 13 und 14
Jahren zu besuchen. Freiwillig geht niemand.

3. Die Schulzeit dauert von Anfang October bis April,
wochentlich je einen halben Tag a 3 Stunden (manchmal
wohl auch 21/2).

4. Unterrichtsgegenstinde: Religion, Aufsatz, Lesen,
Rechnen, Geographie und Geschichte, sofern fiir letztere
Zeit bleibt.

5. Es ist das Schmerzenskind wie allerorts. Mangel
an Schulzeit, geringe Lust der Kinder, sich wochentlich
einige Stunden aus den nunmehrigen Beschiftigungen wie-
der in die Schulbank zuriickzubegeben, verhiltnissmissig
viele Absenzen und die ewig gleichen Lehrmittel (von der
5. Klasse an dieselben) mdgen die Hauptursachen der ge-
ringen Leistungen sein.

Mehr Zeit und neue Lehrmittel wiren wohl am ehe-
sten geeignet, der Repetirschule Aufschwung zu geben;
die Zeit konnte aber nur auf Unkosten der Primarschule
gewonnen werden, so dass vielleicht das Heilmittel schlimmer
wiire, als das Uebel.

b. Statistische Ergebnisse.

Solche lassen sich hier nicht mittheilen, da die Prii-
fungslisten dieses Kantons Angaben iiber den Besuch der
Repetirschule oder des Recrutenvorkurses nicht enthalten.

Kanton St. Gallen.
a. Allgemeiner Bericht.

1. und 2. In unserem Kanton bestehen fiir Knaben
und M#dchen, die aus der gewohnlichen Alltagsschule ent-
lassen sind, Erginzungsschulen. Diese werden von Schiilern
vom 13. bis 15. Altersjahre besucht. Ebenso weisen Stadt
und Land St. Gallen viele ,freiwillige Fortbildungsschulen“
auf. Theilnehmer derselben sind Jiinglinge von 19 Jahren
oder auch solche von 15 bis 19.

3. Schulzeit der Ergfinzungsschule: wichentlich 1 Tag,
nebst je 1/2 Tag Religionsunterricht und Arbeitsschule.

Schulwochen: 42 (Vakanz 10 Wochen). Die Ferien
kénnen nach Gutdiinken der Schulbehérden vertheilt werden.

1 Schultag zihlt 6 Arbeitsstunden.

4. Unterrichtet wird in Deutsch, Rechnen, Bibl. Ge-
schichte, in den Realien und Zeichnen, Singen und Turnen.

5. Die Jahresschulen entsprechen den Anforderungen
am besten. Die Halbjahrschulen, die den Kanton an den
Recrutenpriifungen hauptséchlich zuriickbinden, nehmen
jéhrlich an Anzahl ab. Die Ergénzungsschule wird wahr-
scheinlich durch ein neues Erziehungsgesetz in eine , Winter-
Alltagsschule“ umgewandelt, was sehr begriisst wiirde. Die
freiwillige Fortbildungsschule bleibt, erhilt aber erhohte
Staatsunterstiitzung.

b. Statistische Ergebnisse.

In den Priifungslisten des Kantons St. Gallen wurden
nur die Fortbildungsschiiler als solche bezeichnet, wihrend
der Besuch der Erginzungsschule nicht angemerkt wurde.

Von den 1474 Recruten, die keine h¢here Schule be-
sucht hatten, erscheinen 575, oder 89 /o, als Besucher
der Fortbildungsschule; in den einzelnen Bezirken stellt
sich dieses Verhiltniss wie folgt.

Gaster . 26 °/o Tablat . . 46 9%
Gossau > . 36 , Toggenburg, Alt . 59,
Rheinthal, Ober- . 31, Toggenburg, Neu- . 36 ,
Rhbeinthal, Unter- . . 40, Toggenburg, Ober- 52,
Rorschach . . . .36, Toggenburg, Unter- 56 ,
St. Gallen . . . .26, Werdenberg . < Al o
Sargans .28, Wil . 45 ,
Seebezirk 17

Von den 575 Forthildungsschiilern erhielten 60, von
von den 899 Recruten dagegen, welche die Fortbildungs-
schule nicht besucht hatten, erhielten 190 in mebr als
einem Fache die Note 4 oder 5. Schlechte Gesammt-
leistungen wiesen demnach von den erstern 10 °/o, von den
letztern aber 21 9/o0 auf.

Kanton Graubiinden.

Ein Bericht liegt fiir diesen Kanton nicht vor, wohl
weil, wie aus Grob: ,Jahrbuch des Unterrichtswesens in
der Schweiz 1889“ zu schliessen ist, wenigstens obligato-



rische Wiederholungsschulen, oder Recrutenvorkurse und
dgl. hier nicht bestehen.

In den Priifungslisten waren im ganzen 55 der grau-
biindnerischen Recruten als Besucher solcher Kurse be-
zeichnet; es ist dies gleich 9 °/o von den 618, die keine
héhere Schule besucht hatten.

Schlechte Gesammtleistungen (Note 4 oder 5 in mehr
als einem Fache) hatten von jenen 55 Wiederholungs-
schiilern, oder dgl. im ganzen 5, d. h. 9 °/o, dagegen von
den 563 iibrigen Recruten 85, also 15 %/o.

Kanton Aargau.
a. Allgemeiner Bericht.

1. Ja, in solchen Gemeinden, welche das Obligato-
rium beim Regierungsrathe verlangen. Eine Regierungsver-
ordnung vom 15. Jin. 1886 sagt in § 1:

»Fir jede durch die Mehrheit der gesetzlich versam-
melten Einwohnergemeinde beschlossene biirgerliche Fort-
bildungsschule wird auf gestelltes Begehren vom Regierungs-
rath der Schulbesuch obligatorisch erkldrt.“

Im Schuljahr 1890 wurde an 142 obligatorisch er-
klarten Schulen Unterricht ertheilt.

2. § 2 der cit. Verordnung lautet:

»Zum Besuch der durch die Gemeinden beschlossenen
biirgerlichen Fortbildungsschulen sind alle in einer Gemeinde
wohnenden bildungsfihigen Knaben verpflichtet.

§ 3. Von dieser Verpflichtung sind ausgenommen:

a) diejenigen, welche die 3 untern Klassen einer

Bezirksschule durchgemacht haben ;

b) die Schiiler gewerblicher Fortbildungsschulen;

¢) die Schiiler hoherer Lehranstalten.

§ 4. ,Der Besuch kann mit dem 15. oder 16. Alters-
jabr eintreten; im erstern Falle dauert die Pflichtigkeit
zum Schulbesuch bis zum zuriickgelegten 18.; im letztern
Falle bis zum zuriickgelegten 19. Altersjahr.“

Neben den obligatorischen Fortbildungsschulen bestehen
im Kanton noch freiwillige Handwerkerschulen, die z. Z.
von ungefihr 500 Schiilern besucht werden.

3. § 4 der Verordnung sagt:

»Der Unterricht wird von Anfang November bis Ende
Mérz in 4 wochentlichen Stunden ertheilt. Verlegung dieser
Stunden ist Sache der Schulpflege.

Laut Regierungsbeschluss vom 2. October 1891 ist
zu § 4 der Verordnung folgender Zusatz beigefiigt:

»Jedoch muss der Unterricht vor 7 Uhr Abends be-
endigt sein und darf derselbe unter keinen Umstiinden
auf die Zeit nach 7 Uhr angesetzt werden.“

4. Unterrichtsficher:

a) Lesen und Aufsatz (wéchentlich 1 Stunde) total

20 Stunden.
b) Practisches Rechnen (wochentlich 1 Stunde) total
20 Std.
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¢) Vaterlands-Verfassungskunde (wochentl. 1 Stunde)
total 20—30 Stunden.

d) Naturkundl. Belehrungen (Gesundheitspflege, Land-
wirthschaft und Gewerbe) (wochentl. 1 Stunde)
total 20 Stunden.

5. Die jetzige Volks-Schule tibergibt ihren Zogling
dem Leben noch unreif und was das Schlimmste fiir ihn
ist, es folgen nach den 7 fetten Jahren der Knaben- und
M#dchenschule 7 magere, unfruchtbare Jahre, bis die Selb-
stindigkeit und Selbsterkenntniss eintritt. Der Knaben-
schule, resp. Alltagschule muss sich anschliessen die Schule
der Jiinglingszeit, d. h. die obligatorische Fortbildungs-
schule. Ohne diese Schule ist die Volksschule ein Baum
ohne Wipfel und bleiben deren Bestrebungen zum grossen
Theil illusorisch.

Die Fortbildungsschule, von einer tiichtigen Lehrer-
schaft, die mit den Anforderungen des Lebens vertraut ist,
geleitet, wiirde

a) das Ersterben der Bildung und Bildungslust ver-
hiiten ;

b) sie wiirde die unvollstéindige Volksschule ergéinzen
und eine naturgemissere, reifere vaterlindische
Bildung geben;

c. sie wiirde die hohen Forderungen des Lebens an
den Jiingling erfiillen helfen;

d) sie wiirde auf die Charakterbildung einen grossen
Einfluss ausiiben, und diesen Segen, den die rich-
tige Fortbildungsschule stiften konnte, schlagen wir
um so hoher an, als gerade das Jiinglingsalter die
Zeit der erwachenden Sinnlichkeit ist, in welcher
bei den vielfachen Verlockungen und bisen Bei-
spielen leicht der Grund zu spiiterer Rohheit und
Verwilderung gelegt werden kann.

Wenn bis jetzt der Erfolg und die Leistungen manch
einer Fortbildungsschule ein geringerer war, so migen die
Ursachen dieser Erscheinung darin liegen:

a) weil die Schiilerschaft puncto Beanlagung und Vor-
bildung (sowie Lernbegierde und Pflichterfiillung)
sehr ungleich ist;

b) weil der Nachtunterricht fiir das Gedeihen der
Schule héchst erschwerend ist.  So lange fiir den
Unterricht die Zeit nach 8 Uhr abends benutzt wer-
den muss, werden gute Resultate niemals zu er-
zielen sein;

¢) weil die Schulaufsicht durch die Schulpflegen vieler
Orts sehr lahm war, und doch kénnte namentlich
von dieser Seite durch fleissigen Schulbesuch, regen
Eifer und Belehrung zur Hebung des Instituts un-
endlich viel beigetragen werden;

d) weil ein passendes einheitliches Lehrmittel fehlt;

e) weil Lehrgeschick und Pflichttreue manchem Tehrer
fehlen. Von Lehrern an Fortbildungsschulen muss
ein reiches Wissen, eine gute Vorbereitung zum



Unterricht, ein taktvolles Auftreten und Achtung von
Seiten der Behérden und des Volkes verlangt wer-
den. Fortbildungsschulen sind keine Kinderschulen!

Verbesserungen, welche zur Zeit durchgefiihrt werden
konnten, diirften sein:

1. Zeitweilige Zusammenberufung der Lehrer (eines
Kantons), welche den Unterricht an Fortbildungsschulen
zu leiten haben, behufs eingehender Behandlung des be-
ziiglichen Unterrichtsstoffes.

2. Erstellung eines einheitlichen Lehrmittels fiir biir-
gerliche Fortbildungsschulen unter Aufsicht des Bundes,
woran dieser, wie an die gewerbliche und industrielle Be-
rufsbildung, eine Subvention verabreichte.

3. Durch Verlegung der Unterrichtszeit auf den Tag,
wodurch kein Landwirth, kein Meister, kein Fabrikherr
zu Grunde ginge. Wenn sich im Kanton Aargau gegen
den Tagesunterricht da und dort Auflehnung zeigte und
fruchtlose Reclamationen erhoben wurden bei den Ober-
behorden, ja, wenn der eine oder andere Schiiler infolge
erlittener kleiner Einbusse, wie der erziehungsrithliche Be-
richt sagt, diesen Unterricht nur mit Widerwillen besucht
hat, so kann im Uebrigen mit Genugthuung constatirt wer-
den, dass der Tagesunterricht hinsichtlich Schulleistungen,
Disziplinhandhabung ete. in der iiberwiegenden Mehrzahl
der Fille weit bessere Resultate zeitigte, als der Unter-
richt des Nachts. Auch hinsichtlich der Absenzen machte
man mit den Tagesschulen bessere Erfahrungen. Der Be-
zirk Kulm z. B. ziihit auf 22 Schulen, wovon 18 Tages-
schulen, pro 1890 Absenzen 420 entschuldigte, 310 un-
entschuldigte, Total 730 gegeniiber 1889 mit 21 Fort-
bildungsschulen wovon 18 Tagesschulen. Absenzen 668
entschuldigte, 418 unentschuldigte, Total 1086.

Allerdings sollte dann auch der berufseifrige, pflicht-
getreue Fortbildungslehrer fir seine Miithe und Aufopferung
angemessen entschidigt werden.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 1556 Recruten ohne héheren Schulbesuch
wurden 861, d. h. 5590, als Besucher von Fortbildungs-
schulen oder dhnlichen Kursen bezeichnet. In den einzelnen
Bezirken gestaltete sich dieses Verhiltniss wie folgt.

Aarau . 5290/0 Lenzburg . 68 9/0
Baden . 54 , Muri 6 ,
Bremgarten 16 , Rheinfelden 68 ,,
Brugg . 56 ,  Zofingen v,
Kulm 83, Zurzach 49 ,,
Laufenburg 48 ,

Von den 861 Fortbildungsschiilern oder dgl. erhielten
108, von den 695 Recruten dagegen, welche keine Fort-
bildungsschule besucht hatten, erhielten 133 in mehr als
cinem Fache die Note 4 oder 5. Schlechte Gesammt-
leistungen wiesen demnach auf: von den ersteren 13 /o,
von den letztern 19 o.

Kanton Thurgau.
a) Allgemeiner Bericht.

1. und 2. Im Kanton Thurgau besteht seit 1875 die
obligatorische Fortbildungsschule fir die Knaben, welche
der Primar-Alltagsschule entlassen sind.

Zum Besuch derselben sind wihrend 3 Jahren' alle
Knaben verpflichtet, welche vor dem 1. April das 15. Alters-
jahr zuriickgelegt haben, also die Knaben vom 15. bis 18.
Altersjahr.

Neben den 143 obligatorischen Fortbildungsschulen
bestehen noch 25 freiwillige Fortbildungsschulen, die von
jungen Leuten verschiedenen Alters (jedoch keinen alltags-
schulpflichtigen Knaben) besucht werden.

In einzelnen Schulkreisen wird von einem principiellen
Entscheid des thurg. Regierungsrathes Gebrauch gemacht,
nach welchem Jiinglinge vom Besuch der obligatorischen
Fortbildungsschule dispensirt werden kdnnen, wenn sie sich
verpflichten, dafir das ganze Jahr die freiwillige Fort-
bildungsschule zu besuchen, in weleh’ letzterer aber dann
die gleichen Ficher gelehrt werden miissen, wie in der
obligatorischen (neben den mehr beruflichen und gewerb-
lichen).

3. Die Schulzeit fiir die obligatorische Fortbildungs-
schule umfasst 3 Jahre und dauert jeweils von Anfang
November bis Ende Februar, also 16 Wochen. Jede Woche
zihlt einen Schultag & 4 Unterrichtsstunden. Diese fallen
entweder auf den Mittwoch Nachmittag von 1—5 Uhr,
oder wo die Verhiltnisse dies nicht gestatten, auf je zwei
Abende von 6—8 Uhr. — Jede Woche zihlt einen Schul-
tag a 4 Unterrichtsstunden.

4. Die obligatorischen Ficher sind: Lesen, Aufsatz,
Rechnen, Vaterlandskunde und Naturkunde. In den ersten
8 Fichern wird jedes Jahr unterrichtet. Fiir das 4. Fach
ist der Turnus eingefiihrt, dass im 1. Jahr Schweizer-
Geschichte und Geographie, im 2. Jahr Verfassungskunde
und im 3. Jahr Naturkunde (je nach localen Verhiltnissen
Landwirthschaftliches oder Zoologie, der menschliche Leib
und seine Verrichtungen, oder Physik) gelehrt werden.

5. Der Unterzeichnete hilt dafiir, dass der Nutzen
der obligatorischen Fortbildungsschule ein bedeutender ist,
wenn auch die Erfolge hinter den Erwartungen zuriick-
geblieben sind.

Mit Schwierigkeiten in disciplinarischer Beziehung hat
man, dank energischen Einschreitens der Schulvorsteher-
schaften, der Inspectorate und des Erziehungsdepartements
kaum mehr zu schaffen, namentlich seit man je linger je
mehr die Unterrichtsstunden auf einen Nachmittag verlegt.

Andere Uebelstdnde und Schwierigkeiten sind entweder
nicht nennenswerth oder so innig mit der Institution ver-
kniipft, dass sie mit derselben stehen und fallen (z. B. an
Grenzschulen Gleichhaltung von Auslindern mit unsern



gleichalterigen Schweizerjiinglingen, namentlich beziiglich
Vaterlandskunde).

Fiir unsere thurgauischen Verhiltnisse mangelt noch
immer ein Lehr- und Lesebuch fiir die obligatorische Fort-
bildungsschule. Ein kurzes Compendium fiir Vaterlands-
kunde (Schweizergeschichte, Geographie und Verfassungs-
kunde) ist in Aussicht genommen.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 652 Recruten, die keine hohere Schule be-
suchten, wurden in den Priifungslisten 586, d.h. 90 %o,
als Fortbildungsschiiler bezeichnet. (Vielleicht wird auch
hier durch die hiufige Auswanderung in die Nachbarkantone
ein Theil der heimischen Fortbildungsschulpflicht entzogen)

Von den 586 Fortbildungsschiilern erhielten 56, von
den 66 Recruten, fiir welche der Besuch einer Fort-
bildungsschule nicht angegeben ist, erhielten 7 in mehr
als einem Fache die Note 4 oder 5; schlechte Gesammt-
leistungen finden sich demnach unter den erstern bei 10 /o,
unter den letztern bei 11 ¢/o.

Kanton Tessin.
a) Allgemeiner Bericht.

Gerne mochte ich der Einladung des eidg. statistischen
Bureau Folge geben, iiber etwaige in den gepriiften Ort-
schaften vorhandene Fortbildungsschulen zu berichten,
wenn ich etwas vorgefunden hitte. Nach meinen Erkun-
digungen bestehen leider im Kanton Tessin derartige In-
stitutionen nicht, obgleich das Gesetz sie vorschreibt. Vor
vielen Jahren wurden, wie ich selbst gesehen habe, solche
Schulen eingefiihrt, aber spiter fallen gelassen.

Erwihnenswerth sind jetzt nur die wenigen Stunden,
welche ertheilt werden, um auf die Recrutenpriifung vor-
zubereiten. Unmittelbar vor derselben werden die Exami-
nanden wahrend 12 Tagen (dazwischenfallende Sonn- und
Feiertage ausgenommen) unter Buss- und Gefingniss-
androhung in die Schule geschickt, wo sie von Morgens
8 Uhr bis Mittag im Lesen, Aufsatz, Rechnen und in der
Vaterlandskunde unterrichtet werden. Da die Zahl der
Schulen aber sehr gering ist, so werden diejenigen vom
Besuche dispensirt, welche zu weit davon wohnen. Trotz-

dem haben die meisten noch iiber eine Stunde zu mar- |

schiren, um hinzukommen. Andere haben keine Vorbe-
reitung genossen, weil sie in der letzten Zeit in der iibrigen
Schweiz, in Deutschland, Frankreich oder Italien waren.
Sehr viele sind Morgens um 7 Uhr zur Priifung gekommen,
nachdem sie die ganze vorhergehende Nacht auf der Heim-
fahrt zugebracht hatten.

Besagte Schule hat denjenigen nicht helfen kénnen,
welche des Lesens und Schreibens nicht kundig waren und
sind, aber sie ist den andern niitzlich gewesen, indem viel
Vergessenes aufgefrischt worden ist. In den Priifungs-
listen ist die Vorbereitungsschule mit den Waorten ,scuola
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preparatoria per le reclute® oder ,44“, beziehungsweise
»40 lezioni“ angegeben. Der Secretir hat sich Miihe ge-
geben, den Anforderungen des eidg. statistischen Bureau
Folge zu geben, aber trotzdem ist es ihm nicht mdglich
gewesen, den Beruf einiger einzutragen. Drei oder vier
andere sind eingeschrieben worden, die nachher nicht ge-
priift wurden, entweder weil sie schon friiher die Priifung
bestanden hatten, oder vor der Abfertigung sich entfernt
haben. Diesen fehlen also die Noten und die sonstigen
Bezeichnungen wie ,sordomuto, cretino“.

Die Ergebnisse der eidg. Statistik kennzeichnen den
Stand der Primarschulbildung der im Tessin anséssigen
Bevolkerung, aber nicht gerade die Leistungen der Primar-
schule, denn von dort wandert die Hilfte der Jungmann-
schaft vor zuriickgelegtem 19. Jahr aus, und da allein die
kriftigern, intelligenteren Jiinglinge den Lebenskampf in
der Fremde fiihren konnen, so bleiben dagegen alle Schwach-
sinnigen und Kriippel zuriick, welche natiirlich nicht die
besten Noten liefern.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 726 Recruten ohne héhern Schulbesuch wur-
den 458, d. h. 63 /o, als Besucher des Vorunterrichtes fiir
die Recruten bezeichnet. In den einzelnen Bezirken war
dieses Verhiltniss das folgende.

Bellinzona 86 %/o Lugano 55 %/o
Blenio . . . . 81 , Mendrisio 54
Leventina . . . 78 , Riviera 92
Locarno . . . . 66 , Valle-Maggia 56

Von den 458 Besuchern der Recrutenvorkurse er-
hielten 63, d.h. 14 %o, von den 268 Recruten dagegen,
welche jene Kurse nicht besucht hatten, erhielten 57, d. h.
21 %o, in mehr als einem Fache die Note 4 oder 5.

Kanton Waadt.
a) Allgemeiner Bericht.

1. Im Kanton Waadt bestehen seit dem Herbst 1874
obligatorische Fortbildungsschulen.

2. Die aus der Alltagsschule getretenen Knaben sind
bis zu ihrem 19. Altersjahre zum Besuche der Fortbildungs-
schule verpflichtet. Auch die 19jihrigen werden von dieser
Schulpflicht erst durch die Ablegung einer geniigenden
Priifung befreit. Fir jede Stunde unentschuldigter Ver-
siumniss werden durch den Sectionschef 3 Stunden Straf-
arrest auferlegt. Die Strafbefugniss des Sectionschefs geht
bis auf 12 Stunden; wichtigere Fille gelangen an den Kreis-
commandanten, oder an das Militirdepartement.

3. Die Fortbildungsschule dauert je vom 1. December
bis zum 1. Mérz, also 3 Monate; sie wird am Abend ab-
gehalten, jede Woche zwei Male zu 1 !/2 Stunden. Jihr-
lich finden vom 1.—15. Mirz Priifungen statt.

4. Die Unterrichtsgegenstiinde sind; Lesen, Aufsatz,
Kopf- und schriftliches Rechnen, Geographie, Schweizer-
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geschichte, biirgerlicher Unterricht. Jeder Schiiler hat das
Schulmaterial mitzubringen; boswillige Unterlassungen in
dieser Beziehung werden mit 2 Stunden Strafarrest gebiisst.
5. Im Allgemeinen darf man die Erfolge der Fort-
bildungsschule als gute bezeichnen. Threm Besuche stehen
freilich da und dort, namentlich bei grossem Schnee, Schwie-
rigkeiten entgegen. Einige Aenderungen, die gegenwiirtig
beabsichtigt werden, betreffen mehr Nebensichliches.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 1927 Recruten ohne Besuch hoherer Schulen
wurden 1693 =88 9/o als Besucher der Fortbildungsschule
bezeichnet.

Von denselben erhielten 201, d. h. 120 in mehr
als einem Fache die Note 4 oder 5; withrend diese schlechte
Leistung bei den 234 Recruten ohne Fortbildungsschule
20 Male, d. h. bei 9°/o vorkam.

Kanton Wallis.
a) Allgemeiner Bericht.

1. Laut Decret des Staatsraths d. d. 22. October 1876
wird in jeder Ortschaft, wo eine Primarschule besteht, ein
Wiederholungskurs errichtet, welchen alle Jiinglinge vom
15. Altersjahr (nach Entlassung aus der Primarschule) an
bis zur Recrutenpriifung zu besuchen haben.

Die Wiederholungsschule ist also obligatorisch. Ausser-
dem wird jeweilen vor der Recrutirung ein Vorbereitungs-
kurs von 48 Stunden fiir die Stellungspflichtigen abgehalten.

2. Dispensirt wird nur, wer Lehrer ist oder eine hohere
Schule (collége, école normale) besucht.

3. Die Wiederholungsschule beginnt spitestens den
1. November und darf nicht vor dem 1. Mirz geschlossen
werden. Im November (und Mirz event.) sollen wochent-
lich 2 mal 2, wihrend den Monaten December, Januar
und Februar 3 mal 2 wochentliche Stunden gegeben wer-
den, somitim Ganzen zirka 110 Stunden. Ich weiss nicht,
ob an zwei Halbtagen oder an drei Abenden Schule ge-
halten wird; wahrscheinlich wird man den Gemeinden
Freiheit lassen, sich nach Gutfinden einzurichten.

Jede unentschuldigte Absenz wird mit Fr. 1 gebiisst.

4. Die obligatorischen Fiacher sind: Lesen, Aufsatz,
miindlich und schriftlich Rechnen, Vaterlandskunde. — Ob
noch andere Fiacher gelehrt werden, habe ich nicht in Er-
fahrung gebracht.

5. Diese Wiederholungsschulen sind fiir einen Kanton
wie Wallis, der meist nur Halbjahrschulen und wenige
mittlere oder hiohere Schulen hat, eine durchaus nothwen-
dige Einrichtung, nicht nur, um das in der Primarschule
Gelernte aufzufrischen und zu erweitern, sondern auch,
um auf die Recrutenpriifungen vorzubereiten. Ich habe
mich iiberzeugen kionnen, dass die Resultate der Recruten-
priifungen besser werden, dank den Anstrengungen, welche
allerseits gemacht werden, um den Unterricht in der Wie-

derholungsschule moglichst fruchtbringend zu gestalten.
Der Staat unterstiitzt diese Bestrebungen dadurch, dass er
diejenigen Recruten, welche gute Noten erhalten haben,
im Amtsblatt mit Namen anfiihrt, sowie auch diejenigen,
welche schwache Leistungen aufweisen.

Dass bei der Vorbereitung auf das Recrutenexamen
ein gewisser Mechanismus sich fiihlbar macht, ist nicht zu
vermeiden. Jeder, der sich auf Examen vorbereitet, weiss
aus eigener Erfahrung, dass dies in der Natur der Sache
begriindet ist. Und dass es tiichtige Vorbereitung braucht,

| um z. B. in der Vaterlandskunde die Note 1 zu erhalten,

wird Niemand bestreiten. Auch die Walliser Recruten
sind diesem Drill unterworfen. Sie wissen z. B., dass man
nicht blos lesen, sondern auch die Inhaltsangabe des Ge-
lesenen machen muss. Kaum haben viele, namentlich
Deutsche, das Lesen beendigt, so fangen sie an, drauf los
zu schwatzen, und wenn es das ungereimteste Zeug wire.
Das Kopfrechnen wird nicht rationell gepflegt. In der
Vaterlandskunde lernt man zu viel auswendig. Frigt dann
der Examinator in anderer Reihenfolge als das Lehrmittel
beobachtet, so ist der Recrut bald aus der Fassung ge-
bracht. Die Rechtschreibung steht durchschnittlich auf
schwachen Fiissen.

Ich fiihle mich nicht genug Kenner der Verhiltnisse
des Kantons Wallis, um sagen zu konnen, welche Ver-
besserungen etwa in der Einrichtung der Wiederholungs-
schule eingefiihrt werden konnten. Wiinschenswerth er-
scheint mir fiir den Experten und dessen Secretir insbe-
sondere, dass jeder Recrut ein Zeugnissbiichlein vorweisen
sollte, welches die Angaben enthielte, deren man fiir die
Controllregister bedarf. Wie ich vernommen habe, soll
niichstes Jahr damit begonnen werden.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 785 Recruten ohne Besuch hoherer Schulen
wurden in den Priifungslisten 769, also 98 0/o, als Wieder-
holungsschiiler bezeichnet; ob und wie weit diese Bezeich-
nung vielleicht auch den Besuch des Vorbereitungskurses
fir die angehenden Recruten umfassen wollte, lisst sich
hier nicht fesstellen.

Schlechte Gesammtleistungen (die Note 4 oder 5 in
mehr als einem Fache) fanden sich bei den 769 Wieder-
holungsschiilern 131, d. h. 17 %/, dagegen bei den 16
Recruten ohne Wiederholungsschule 4, d. h. 25 %/o.

Kanton Neuenburg.
a) Allgemeiner Bericht.

1. Durch das Primarschulgesetz vom 27. April 1889
wurde eine Erginzungsschule eingefiihrt.

2. Der Besuch dieser Erginzungsschule ist obligato-
risch fiir alle 17- und 18jihrigen, welche bei der alljahrlich
im Monat November stattfindenden Priifung eine Note 3
erhalten haben. Diese Priifung umfasst die némlichen



Ficher, wie die eidgen. Recrutenpriifungen und auch die
Notenertheilung ist die ndmliche.

3. Die Erginzungsschule dauert jeweilen vom 1. No-
vember bis zum 31. Mirz, also 5 Monate; sie wird jede
‘Woche 2 Male, von 8 —10 Ubr abends, abgehalten.

4. Unterrichtsficher: Lesen, Aufsatz und Sprachlehre,
Kopf- und schriftliches Rechnen, biirgerlicher Unterricht,
d. h. Geographie und Geschichte der Schweiz, sowie Ver-
fassungskunde.

5. Es ist heute noch kaum zuldssig, iiber den Erfolg
unserer Erginzungsschule in bestimmter Weise abzusprechen.
Gewiss begegnete die Einfiihrung dieser Schule keiner grossen
Begeisterung bei denjenigen, fiir welche sie bestimmt war
und wihrend den ersten zwei Jahren brachte den Lehrern
schon die Handhabung der Disciplin manche Schwierigkeit.
In dieser Beziehung haben einige exemplarische Bestraf-
ungen nun allerdings Ordnung geschaffen; Fleiss und guter
Wille der Schiiler haben zugenommen. Und so steht zu
hoffen, dass diese Schule mit der Zeit nicht nur bessere
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Leistungen bei den Recrutenpriifungen herbeifiihren, son-
dern auch daneben auf die heranwachsenden Leute einen
heilsamen Einfluss ausiiben werde.

b) Statistische Ergebnisse.

Von den 804 Recruten ohne Besuch einer héoheren
Schule wurden 371, also 46 °/o, als Ergéinzungsschiiler be-
zeichnet. Von denselben erhielten 25, d. h. 7 %/, in mehr
als einem Fache die Note 4 oder 5; die gleich schlechte
Leistung fand sich bei den 433 Recruten ohne Ergiinzungs-
schule 27 Male, d. h. bei 6 °/o.

Kanton Genf.

Fiir diesen Kanton liegt kein Bericht vor. Nach Grob:
»Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1889¢,
scheint hier fiir die aus der Primarschule Entlassenen eine
zweijihrige Wiederholungsschule zu bestehen. In den Pri-
fungslisten ist der Besuch derselben nicht angegeben wor-
den, daher hier auch keine statistischen Ergebnisse mit-
getheilt werden konnen.






	Die Wiederholungs- und Ergänzungsschulen und die Recrutenvorkurse

